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kunft, 7wischen „Proletariat“ und Intellek- Hoffnung“. kenne keıin Buch über Zze1lt-
nalıtät (und das heißt Vereinzelung), niäher gyenÖössische deutsche Literatur, das soviel Geist

Marx, ber dennoch und eshalb 1mM Nıe- un!: literarisches Wiıssen verbindet, keines,
mandsland der Intellektuellen, 7zwischen den das eın srößeres Blickfeld auswIı1ese. Es setzt

den literarkundigen Leser OTraus.Fronten, ausgestattet mi1t Vernunft, Skepsı1s
und dem auch hıer beschworenen „Pfinzip aul Konrad Kurz SJ

Mitbestimmung der Arbeitnehmer durch Repräsentation?
Be1 der Diskussion die Mitbestimmung ser Ebene bestehende Repräsentativorgan (Be:
stellt sıch die wichtige Frage, ob Mitbestim- triebsrat), und da se1ıne Tätigkeit weitgehend
MUung unmittelbar der durch Repräsentanten durch die Gestaltung des Arbeitsplatzes präa-
ausgeübt werden kann, soll der mudfß, un! Judiziert wird, bedart auch eines vewissen
zutreffendenfalls, WeTr Aun Repräsentatıon be- Einflusses auf die auf der Unternehmensebene
ruten der W1e das Repräsentationsorgan fallenden Investitionsentscheidungen, der 1LUFr

bestellen sel. mittelbar ausgeübt werden kann
Im Betrieb stehen sıch Vorgesetzte undDaß die Miıtbestimmung oberhalb der En=-

ternehmensebene 1Ur durch Reprasentanten Untergebene gegenüber; damıt 1St der Betrieb
die Stäitte der Autoritätskonflikte. Nur seltenausgeübt werden kann, 1St unbestritten; dies-

bezüglich stellt sıch LUr die Frage, w1e das wiıird der einzelne Arbeitnehmer stark
se1n, AaUus eigener raft durchzusetzen, daßRepräsentationsorgan bestellen sel. Diese

Frage 1St ıdentisch mi1t der Frage, W1e ber- die Autorität sachgemäfß, gerecht und ın iINneN-

schenwürdiger Form ausgeübt wırd Dazuhaupt die Gebilde (Wirtschaftszweige [ „Lei-
stungsgemeinschaften“ ] der Wirtschaftsregi0- kommt;, dafß viele Entscheidungen nıcht 1Ur

den einzelnen Arbeitnehmer, sondernnen) konstituieren seı1en, ob insbesondere
die bestehenden vielfältigen Verbände als de- Gruppen der Sar die gesamte Belegschaft be-

treften. Insoweit kommt daher 1Ur ine Be-ICI Träger 1n Anspruch nehmen se1en der
nıcht: 1n dieser Hinsicht 1St ZUr elit alles teiligung der Belegschaft als solcher der
fen. Willensbildung in Frage, die, sobald C555 sich

Zu behandeln 1St demnach 1Ur die Mitbe- eine srößere ahl VO  e} Arbeitnehmern
andelt, ur durch eın Repräsentationsorganstimmung auf den re1 unferen Stutfen:

eiıgenen Arbeitsplatz, 1mM Betrieb, 1m Unter- ausgeübt werden ann.
nehmen. Erst das Unternehmen 1St dichotomisch:

Am eigenen Arbeitsplatz andelt es siıch autf der Unternehmensebene begegnen sıch
„Arbeıit“ un „Kapital-: das Unternehmenwohl wenıger eigentliche Mitbestimmung,

das heißt gemeınsame Willensbildung, als 1St der Schauplatz der Interessenkonflikte.
Hıer stellt siıch die Grundsatzfrage, ob diesevielmehr geteilte Zuständigkeit: 1m Rah-

inen dessen, W AasSs als Leistung erbringen der Interessenkonflikte, w1e dies iM heutigen Ar-
beitsrecht vorgesehen ist, durch Schutzvor-Arbeitnehmer sıch arbeitsvertraglich verpflich-

tet hat, bestimmt der Vorgesetzte das Was,; schritten ZUZUNSTICNH der Arbeitnehmer EeNtTt-

schärft der autf dem Boden institutionellerder Arbeitnehmer selbst das Wıe der Leistung;
haftet für das gyeschuldete Ergebnıis, da- Gleichberechtigung VO  - „Arbeıt“ un: „Kapı-

tal“ 1mM Unternehmen selbst einer Lösung -5 für die Art des Vollzugs LUr InsoWweılt,
als s1e sıch auf Quantität der Qualität des geführt werden sollen, Iso Mitbestimmung

autf Unternehmensebene. Im ersten Fall stehtErgebnisses auswirkt. Hıer bestimmt der Ar-
beitnehmer das Wıe seiner Leistung höchst- das Unternehmen interessenmonistisch

Diıenst der Kapitalinteressen, allerdings mMItpersönlich: bedart ber der Rückendeckung
Von der Betriebsebene her durch das autf dıe- der Beschränkung, daß 655 die ges@iich oder
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vertraglich geschützten Arbeitnehmerinteres- Sozialwahlen spielen Gewerkschaften und
SCHl (wohlverstanden Nur diese!) nıcht VeLr- dere sozialpolitische Organısationen eine ahn-
letzen darf; 1m Z7zweıten Fall 1St das Unter- ıche Rolle Dıie Gewerkschaften neıgen dazu,
nehmen interessendualıstisch der gegebenen- sich selbst als die geborenen Repräsentanten
alls interessenpluralistisch vertafßt. der Arbeitnehmerschaft anzusehen; auch die

Eıne Mehrzahl VO  — Kapital-Beteiligten A Gesetzgebung aller fortgeschrittenen S5taaten
Unternehmen kann nıiıcht selbst die er- un 1mM weitestgehenden Ma{iß die Verfassung

der Internationalen Arbeitsorganisation (IAOnehmerischen Entscheidungen treffen, sondern
bedartf dazu eines Repräsentativorgans erkennt s1ie als solche Besteht 1n eiınem
(„Management”); dasselbe gilt VO'  } den Land eine einzıge gewerkschaftliche UOrganıisa-
Arbeits-Beteiligten; schon bei einer gar nıcht t1on der überragt doch ine VO  3 ihnen alle
großen ahl können s1e sıch ıcht unmittelbar anderen Bedeutung, gewıinnt die Frage

der unternehmerischen Wiıllensbildung be- der Repräsentativiıtät Banz NCUEC Aspekte. Da
teiligen, sondern LUr aut dem Wege ber eın 7zudem Gewerkschaft nıcht gleich Gewerk-
Repräsentationsorgan. Kapital-Beteiligte und schaft Ist, sind allgemeingültige Aussagen icht
Arbeits-Beteiligte sınd gleicherweise darauf möglıch. Komplizierend kommt die VO  } den
angewılesen, sıch durch Funktionäre reprasen- Gewerkschaften gleichzeitig ausgeübte Funk-
tieren lassen. tıon als Tarifpartner hinzu, die zudem gleich-

falls keineswegs überall rechtlich un tatsäch-Für die Auslese der die Kapıtal-Beteiligten
repräsentierenden Funktionäre hat sıch se1it 11 die gyleiche ISt.

Vielleicht kann 19988  - allgemeingültig sovielJahrzehnten ine Praxıs eingespielt (z
Depotstimmrecht der Banken, Bankenvertre- SagCNH: da es die Beteiligung der ın den
ter 1m Aufsichtsrat); ften 1St die Frage, Ww1e Unternehmen arbeitenden Menschen der
die Auslese der die Arbeits-Beteiligten repra- unternehmeris  en Willensbildung geht, ware
sentierenden Funktionäre VOTLT sıch gehen der e5 verfehlt, WeNn Gewerkschaften, die sıch als
geregelt werden o11 Industrieverbände verstehen, deren Reprä-

Der nächstliegende Gedanke ist:! das Re- sentatıon für sıch allein 1n Anspruch näiähmen.
präsentationsorgan auf der Ebene des Betriebs Anderseıts dürfte hne Beteiligung der Ge-
wiırd VO  3 der Belegschaft des Betriebs, das- werkschaften der mindestens gewerkschaft-
jenige auf der Ebene des Unternehmens WITr! ıche Rückendeckung eın wirksamer FEinfluß
VO:  $ der Gesamtbelegschaft des Unternehmens der durch ihre Arbeıt Unternehmen Be-
bestellt Kritisch 1St die Regelung des ahl- teiligten auf die unternehmerische Willens-
rechts. Bei den politischen Wahlen sind 65 die bildung nıcht gesichert seıin. SO wiıird Man 1er

w1e 1n anderen Fragen versuchen müussen, diepolitischen Parteıen, die den Wählern die
Wählenden vorschlagen, da{fß die Wähler optimale Kompromifßlösung ausfindig
190088 noch die Auswahl 7zwischen den Kandıida- chen der doch ihr nahezukommen.
ten der verschiedenen Parteıen haben Be1 den Oswald Nell-Breuning SJ
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